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§ 1


Name und Sitz





Der Verbandsverein Kassel (VGB Kassel) im Verband der Führungskräfte �deutscher Bahnen (VGB) e.V. führt ab 12. Januar 2004 den Namen


„Bundesverband Führungskräfte deutscher Bahnen e.V. (BFBahnen) Bezirk �Kassel“


Er ist die Fortsetzung des „Verband der Führungskräfte deutscher Bahnen e.V. Verbandsverein Kassel (VGB Kassel), der am 12.Januar.1979 aus dem �Zusammenschluss der Vereine, des Eisenbahn – Supernumerar - Vereins Kassel und des Verbandes der Bundesbahninspektoren, Bezirk Kassel hervorgegangen ist.





Der Bezirk hat seinen Sitz in Kassel.





Der Bezirk Kassel gehört nach Umbenennung des bisherigen Verbandes „Verband der Führungskräfte deutscher Bahnen (VGB) e. V. ab 22.Juni 2002 dem BUNDESVERBAND FÜHRUNGSKRÄFTE DEUTSCHER BAHNEN E. V. 


(BFBahnen), wie bisher schon, als selbständiges Mitglied (Bezirk) an.





§ 2


Aufgaben und Ziele





Der Bundesverband Führungskräfte deutscher Bahnen e. V. (BFBahnen) �Bezirk Kassel hat die Aufgabe





a.)die berufsständischen Belange der Mitglieder zu vertreten,�b.) die fachliche und allgemeine Weiterbildung seiner Mitglieder und die des Nachwuchses zu fördern,�c.) das Berufsbild der Führungskräfte der Deutschen Bahnen mitzugestalten,�d.) die persönlichen Kontakte zwischen den Mitgliedern und die Geselligkeit zupflegen,�e.) zur loyalen und kritischen Zusammenarbeit mit allen Ebenen beruflicher, �sozialer, unternehmenspolitischer, verkehrspolitischer Interessengruppen.





Durch die Mitgliedschaft des Bezirks Kassel im Bundesverband Führungskräfte deutscher Bahnen e.V.(BFBahnen) ergeben sich für den Bezirk weitere Aufgaben. Diese gehen aus der Satzung des Bundesverband Führungskräfte deutscher �Bahnen e.V.(BFBahnen) hervor.





Der Bezirk ist gewerkschaftlich, parteipolitisch und konfessionell unabhängig und neutral.


§ 3


Mitgliedschaft


 


Die Mitgliedschaft können erwerben:





Mitarbeiter einer Deutschen Bahn, deren Beteiligungsgesellschaften, des �Bundeseisenbahnvermögens (BEV) und Eisenbahnbundesamtes (EBA), sowie von Verbundgesellschaften, die die Deutsche Bahn AG mit anderen Partnern bildet,


Mitarbeiter mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss oder mit Berufsqualifikation für Führungsaufgaben; ferner solche, die sich auf diese Aufgaben vorbereiten,


Beamte des gehobenen und höheren Dienstes der ehemaligen Deutschen�Bundesbahn,


ehemalige Mitglieder entsprechender Verantwortungsebenen in vorgenannten Einrichtungen oder ihrer Rechtsvorgänger,


Vereinsförderer,


Ortsgruppen von Verbänden und Vereinigungen von Fach- und Führungskräften des Bundesverbandes Führungskräfte deutscher Bahnen e.V. und / oder der Verkehrsbehörden in Deutschland.





Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Das Mitglied erhält eine Vereinssatzung und erkennt diese mit seinem Antrag an.





Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.





Verdiente Mitglieder können auf Vorschlag des Vorstandes von der Hauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.





§ 4


Pflichten und Rechte der Mitglieder





Die Mitglieder sind verpflichtet, sich für die Belange und Ziele des Vereins einzusetzen und die Beiträge rechtzeitig zu entrichten.





Jedes Mitglied hat das Recht auf freie Meinungsäußerung zu allen Verbandsangelegenheiten.





§ 5


Beginn und Ende der Mitgliedschaft





1.Die Mitgliedschaft beginnt am Ersten des Monats, der dem Aufnahmeantrag folgt.


Die Mitgliedschaft endet durch 





Austritt,


Ausschluss,


Tod,


Wechsel zu einem anderen Bezirk oder


durch Auflösung des Bezirks.





Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer dreimonatigen �Kündigungsfrist zum 30.06. oder 31.12. eines Jahres zu erklären. Der Wechsel zu einem anderen Bezirk ist dem Vorstand schriftlich anzuzeigen.





Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes mit 2/3-Mehrheit ausgeschlossen werden, wenn es durch sein Verhalten vorsätzlich gegen die Interessen und Ziele des Bezirks verstoßen hat oder wenn es mit  mehr als 6 Monatsbeiträgen im Rückstand ist.�Gegen den Ausschluss kann das Mitglied Widerspruch einlegen, über den der Vorstand des Bezirks einstimmig zu entscheiden hat.





§ 6


Geschäftsjahr und Beiträge





Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr.





Der Mitgliedsbeitrag wird von der Hauptversammlung festgesetzt. �Er kann monatlich / vierteljährlich / halbjährlich oder jährlich durch Dauerauftrag oder Lastschrifteinzug bei der Sparda - Bank Kassel e.G. entrichtet werden.





Andere Zahlungsweisen nur nach vorheriger Vereinbarung mit dem Vorstand.








§ 7


Organe des Verbandsvereins





Organe des Bezirks sind:





die Hauptversammlung (HV)


der Vorstand (V)





§ 8


Hauptversammlung, Beschlüsse und Wahlen





Oberstes Organ des Verbandsvereins ist die Hauptversammlung. Die Hauptversammlung findet im 1.Viertel jedes Jahres statt. Zu ihr ist mindestens zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuladen.





Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung ist beschlussfähig.�Beschlüsse - ausgenommen zu § 12 - werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Dasselbe gilt für Abstimmungen bei den Wahlen nach Absatz 3 mit der Abweichung, dass bei Stimmengleichheit im 1.Wahlgang ein zweiter durchzuführen ist und dass bei erneuter Stimmengleichheit das Los entscheidet.





Die Hauptversammlung wählt:





Den Vorstand für eine Amtszeit von 4 Jahren (Wiederwahl zulässig).


Zwei Kassenprüfer und einen Vertreter für eine Amtszeit von vier Jahren�(mind.), ein Kassenprüfer scheidet bei der Neuwahl aus; die Amtszeit darf �8 Jahre nicht überschreiten.


die Delegierten für den Verbandstag.





Der 1. Vorsitzende ist in geheimer Wahl zu wählen. Alle anderen Vorstandsmitglieder werden - falls geheime Wahlen nicht besonders beantragt wird - per Akklamation gewählt.





In der Hauptversammlung erstattet der Vorstand einen Geschäfts- und einen Kassenbericht.





Der Neuwahl des Vorstandes geht die Entlastung voraus.





Außerordentliche Hauptversammlungen werden auf Beschluss des Vorstandes oder auf schriftlichen Antrag von wenigstens 10% der Mitglieder einberufen. Eine außerordentliche Hauptversammlung kann nur über die Angelegenheiten beschließen, die bei ihrer Einberufung mit der Tagesordnung zur Abstimmung gestellt wurden.





§ 9


Der Vorstand





Der Vorstand besteht aus dem





Ersten und stellvertretenden Vorsitzenden,


Ersten und Zweiten Schriftführer,


Ersten und Zweiten Schatzmeister,


Beisitzer als Vertreter der Mitglieder im Ruhestand.





Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.





Der Vorstand kann zur Bewältigung der laufenden Geschäfte einen Geschäftsführer, für besondere Aufgaben einen Sonderbeauftragten sowie für bestimmte Bereiche Fachausschüsse / Ansprechpartner bestellen.





Der Vorstand führt die laufenden Vereinsgeschäfte gemäß Satzung, führt die Hauptversammlungsbeschlüsse durch, verwaltet das Vereinsvermögen und beruft die Haupt- und sonstigen Versammlungen ein.�Nach außen wird der Bezirk durch den 1. Vorsitzenden vertreten, bei seiner Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden.





Der Vorstand ist berechtigt, satzungsgemäße Geschäfte bis zur Höhe des Vereinsvermögens abzuschließen. Zahlungen aus der Vereinskasse bedürfen der schriftlich vollzogenen Anweisung des 1. Vorsitzenden.





Ehepartner verstorbener Mitglieder können auf Antrag außerordentliche Mitglieder ohne Stimmrecht werden. Über den Antrag und die Beitragshöhe entscheidet der Vorstand.





§ 10


Kassenprüfer


 


Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören.





Sie haben jährlich die Richtigkeit des Kassenbestandes, der Belege und der Buchungen , sowie die ordnungsgemäße, wirtschaftliche Verwendung der Geldmittel zu prüfen.





Über das Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, die der Hauptversammlung - ggf. mit der Empfehlung auf Entlastung - vorzutragen ist.








§ 11


Vergütungen





Alle Tätigkeiten im Verbandsverein sind grundsätzlich ehrenamtlich.





Aufwendungen im Auftrag des Verbandsvereins werden auf Nachweis erstattet.�Reisekosten nach Reisekostenrecht, ggf. nach besonderem Vorstandsbeschluss.


§ 12


Satzungsänderung und Auflösung





1. Die Satzung kann nur durch den Beschluss  einer Hauptversammlung mit 2/3-


    Mehrheit der abgegebenen Stimmen geändert oder ergänzt werden.





2. Die Auflösung des Verbandsvereins oder sein Zusammenschluss mit einer ande-


    ren Vereinigung kann nur von einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen


    Hauptversammlung mit 3/4-Mehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen


    werden. Diese Hauptversammlung hat ggf. auch über die Verwendung des zum 


    Vollzugspunkt derartiger Beschlüsse vorhandenen Vereinsvermögens zu ent-


    scheiden.





§ 13


Inkrafttreten





1. Diese Satzung wurde in der Hauptversammlung am 12. Januar 2004 beschlossen


    und tritt sofort in Kraft und ersetzt die Satzung in der Fassung vom 13. Januar


   1998.














				


Für den Vorstand:














(Werner Baumbach)


1. Vorsitzender
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�BUNDESVERBAND FÜHRUNGSKRÄFTE DEUTSCHER BAHNEN E.V.


BEZIRK KASSEL





�BF Bahnen – Pfeifferstr. 59 - 34121 Kassel





�


Vorsitzender:				Geschäftsstelle:			Bankverbindung: Sparda-Bank Kassel


Werner Baumbach				Pfeifferstr. 59			Wilhelmshöher Allee 262


Pfeifferstr. 59				34 121 Kassel 			34 121 Kassel


34 121 Kassel 				Telefon 	0561 – 31 1148		( BLZ   520 905 00 )


Telefon 0561 – 36 979			Fax	0561 – 31 1148 		Konto-Nr.   60 10 70
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